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Rechtssatz

Weder der Wortlaut noch der systematische Zusammenhang der Absätze 1 und 2 des § 52 AVG spricht dafür, dass der

Gesetzgeber die Bezugnahme in § 52 Abs. 2 AVG auf "nicht zur Verfügung stehende" Amtssachverständige dahin

verstanden wissen wollte, dass darunter auch beigegebene, aber (bloß) infolge deren "Auslastung" der Behörde nicht

(sofort) zur Verfügung stehende Amtssachverständige zu verstehen wären. Wäre dem Gesetzgeber Derartiges vor

Augen gestanden, wäre zu erwarten gewesen, dass er im Regelungszusammenhang des § 52 AVG entweder in § 52 Abs.

1 legcit eine Unterscheidung zwischen "beigegebenen" und "zur Verfügung stehenden" amtlichen Sachverständigen

unterlassen und bloß auf zur Verfügung stehende amtliche Sachverständige abgestellt oder in § 52 Abs. 2 legcit ein

derartiges Verständnis unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hätte. Auch durch den Vorrang der Heranziehung

von Amtssachverständigen wird ein derartiges weites Verständnis der in § 52 Abs. 2 AVG verwendeten Wortfolge

"wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen" nicht nahegelegt.Weder der Wortlaut noch der systematische

Zusammenhang der Absätze 1 und 2 des Paragraph 52, AVG spricht dafür, dass der Gesetzgeber die Bezugnahme in

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2015100045_20170627J03#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2015100045_20170627J03#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=52&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR40272701
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12064989
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12064988
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12065020
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12065000
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12063041
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005768&Artikel=&Paragraf=52&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR40272701
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12064989
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12064988
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12065020
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12065000
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1991/51/P52/NOR12063041
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/52


Paragraph 52, Absatz 2, AVG auf "nicht zur Verfügung stehende" Amtssachverständige dahin verstanden wissen wollte,

dass darunter auch beigegebene, aber (bloß) infolge deren "Auslastung" der Behörde nicht (sofort) zur Verfügung

stehende Amtssachverständige zu verstehen wären. Wäre dem Gesetzgeber Derartiges vor Augen gestanden, wäre zu

erwarten gewesen, dass er im Regelungszusammenhang des Paragraph 52, AVG entweder in Paragraph 52, Absatz

eins, legcit eine Unterscheidung zwischen "beigegebenen" und "zur Verfügung stehenden" amtlichen

Sachverständigen unterlassen und bloß auf zur Verfügung stehende amtliche Sachverständige abgestellt oder in

Paragraph 52, Absatz 2, legcit ein derartiges Verständnis unmissverständlich zum Ausdruck gebracht hätte. Auch durch

den Vorrang der Heranziehung von Amtssachverständigen wird ein derartiges weites Verständnis der in Paragraph 52,

Absatz 2, AVG verwendeten Wortfolge "wenn Amtssachverständige nicht zur Verfügung stehen" nicht nahegelegt.
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